
Kapitel VII

Aufschub, Unterbrechung 
Aussetzung und Beendigung 
des Vollzuges der Strafen 
mit Freiheitsentzug

Aufschub des Vollzuges

§ 49

1 Der Vollzug einer Strafe mit Freiheitsentzug kann auf 
Antrag eines Verurteilten bis zu 6 Monaten aufgeschoben 
werden, wenn -durch die Verwirklichung ihm oder seiner 
Familie erhebliche, über den Zweck der Strafe hinaus- 
gehende Nachteile entstehen und diese durch derr Auf
schub des Vollzuges zu beseitigen oder zu mildern sind.

2 Der Aufschub des Vollzuges kann unbefristet gewährt 
werden, wenn der Verurteilte wegen einer schweren Er
krankung ärztlicher Behandlung bedarf.

3 Der Aufschub des Vollzuges hat zu erfolgen, wenn 
ein Verurteilter geisteskrank geworden ist.
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